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46. beschließt, den Betrag von 2.014.000 Dollar, der in dem in ihrer Resolution 61/279
bereits genehmigten Betrag von 7.097.000 Dollar (dem über die genehmigte Höhe des Reser-
vefonds für Friedenssicherungsmaßnahmen hinausgehenden Betrag zur Finanzierung des Mit-
telbedarfs des Friedenssicherungs-Sonderhaushalts im Zeitraum vom 1. Juli 2007 bis 30. Juni
2008) enthalten ist, nicht zu übertragen;

47. beschließt, den Gesamtbetrag von 13.790.000 Dollar, der sich aus den nicht ausge-
schöpften Haushaltsmitteln in Höhe von 5.491.600 Dollar und weiteren Einnahmen in Höhe
von 1.759.000 Dollar für die am 30. Juni 2007 abgelaufene Finanzperiode, den Restmitteln des
Friedenssicherungs-Sonderhaushalts für die am 30. Juni 1997, am 30. Juni 1998, am 30. Juni
1999 und am 30. Juni 2000 abgelaufenen Finanzperioden in Höhe von insgesamt 2.138.000
Dollar und dem über die genehmigte Höhe des Reservefonds für Friedenssicherungsmaßnah-
men für die am 30. Juni 2007 abgelaufene Finanzperiode hinausgehenden Betrag von
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nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über die Finanzierung der Versor-
gungsbasis der Vereinten Nationen


